
Auch die dem Angeklagten W. betreffenden Fest
stellungen sind aufzuheben, weil sie von den Fest
stellungen gegen Sch. nicht zu trennen sind. Im künf
tigen Urteil wird eine Prüfung seiner gesamten Per
sönlichkeit, insbesondere seines bisherigen Verhaltens, 
erforderlich sein, um seine größere oder geringere Ge
fährlichkeit beurteilen zu können. Insbesondere be
gegnet die bisherige Anschauung der Strafkammer, 
er mache gegenüber Sch. einen überlegeneren Ein
druck, auf Grund des Akteninhalts erheblichem 
Zweifel.

Hinsichtlich des objektiven Tatbestandes sind die 
Feststellungen des Urteils ebenfalls ungenügend. Es 
ist erforderlich, daß nicht nur die Anzahl der zur Ver
teilung erhaltenen und zur Verteilung gelangten Flug
blätter festgestellt werde, sondern auch, in welchen 
einzelnen Abschnitten der in Frage kommenden Zeit 
vor dem Jugendtreffen die Verteüung stattfand und 
in welchem Gebiet Potsdams und in welcher Weise sie 
erfolgte, worüber die Ermittlungsergebnisse genügend 
Anhaltspunkte bieten. Dies festzustellen ist erforder
lich, um beurteilen zu können, in welchem Maße die 
durch die Flugblätter geschaffene Gefährdung wirk
sam geworden ist.

Zu einer solchen erforderlichen Beurteilung gehört 
aber vor allem die Feststellung des Inhalts der Flug
blätter. . . .

... Da das Urteil der Strafkammer über die ange
führten Umstände nur ganz ungenügende Feststellun
gen enthält, war es mit den zugrunde liegenden Fest
stellungen aufzuheben.

Wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens 
über die äußere hetzerische Erscheinung der Flugblätter 
und auch den weiteren hetzerischen Inhalt, sowie eine 
nach der Menge der Flugblätter und den in Betracht 
kommenden Örtlichkeiten anzunehmende intensive 
Verbreitung im wesentlichen erwiesen und festgestellt 
werden, wird bei Beachtung der vom Generalstaats
anwalt zutreffend im Kassationsantrag hervor
gehobenen Umstände — im besonderen der Tatsache 
der Verbindung mit Agenturen der westlichen Im
perialisten und dem Ziele der Straftaten, Unter
grabung des Vertrauens unserer Jugend auf ihre Kraft, 
auf die politische Führung und auf die Sowjetunion — 
allein aus den Gesichtspunkten des Art. Ill A III 
KontrR-Direktive Nr. 38 die Tat der Angeklagten als 
sehr schwerwiegend bezeichnet werden müssen. Dem
entsprechend würden unter dieser Voraussetzung hohe 
Strafen und Sühnemaßnahmen auszusprechen sein. 
Die gegen den Angeklagten W. verhängte Gefängnis
strafe von 9 Monaten würde sich als bei weitem un
zureichend erweisen. Seine Strafe müßte bedeutend 
höher liegen; desgleichen auch die Strafe des Ange
klagten Sch., bei deren Zumessung allerdings die oben 
bezeichneten Umstände gemäß deren Feststellungen 
Berücksichtigung zu erfahren haben werden.

Schließlich ist aber auch der Hinweis des General
staatsanwalts, es sei zu erwägen, ob die Handlungen 
der Angeklagten nicht als Verbrechen nach Art. 6 der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
zu werten seien, beachtlich.

Die Strafkammer hätte in rechtlicher Hinsicht dies 
bereits zu prüfen gehabt.

Hinsichtlich des Inhalts der Flugblätter sind bereits 
die Aufschriften und Illustrationen, wie sie sich nach 
dem Ermittlungsverfahren ergeben, derart, daß hin
sichtlich des weiteren Inhalts angenommen werden 
kann, daß er ausgesprochen hetzerisch ist; dies kann 
von den gegen die FDJ gerichteten Flugblättern, aber 
auch von den gegen die Sowjetunion gerichteten Flug
blättern gelten. Die Strafkammer wird also dann, 
wenn die erneute Hauptverhandlung im wesentlichen 
den aus dem Ermittlungsverfahren hervorgehenden 
Sachverhalt ergeben wird, zu prüfen haben, ob auch 
der Tatbestand des Art. 6 der Verfassung in subjek
tiver und objektiver Hinsicht gegeben ist; in objektiver 
Hinsicht würde es sich um Boykotthetze gegen demo
kratische Einrichtungen und Organisationen handeln, 
soweit die Flugblätter die FDJ betreffen, um Bekun
dung von Völkerhaß, soweit die Flugblätter sich gegen 
die Sowjetunion richten. Die Tat der Angeklagten 
würde sich dann als ein Verbrechen gegen die Deutsche 
Demokratische Republik darstellen, durch welches

gleichzeitig Art. Ill A III der Direktive Nr. 38 ver
letzt ist.

. . . Falls die Angeklagten sowohl nach Art. Ill A III 
KontrR-Direkive Nr. 38 als auch nach Art. 6 der Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik schul
dig befunden werden, wird das Gericht eine einheit
liche Strafe ohne Anwendung des § 73 StGB auszu
sprechen haben. Das Verfahren nach KontrR-Direktive 
Nr. 38 ist, im Gegensatz zu der früheren Rechtsprechung 
einiger Oberlandesgerichte, ein echtes Strafverfahren 
(vgl. Urteil des OG vom 24. Oktober 1950 — 3 Zst 
65/50 —; denn es führt zur Verurteilung des für schuldig 
befundenen Angeklagten zu Gefängnis oder Zuchthaus. 
Infolgedessen darf, wenn die Bestimmung der KontrR- 
Direktive Nr. 38, derentwegen ein Angeklagter ver
urteilt wird, in Tateinheit mit einer Strafbestimmung 
steht, der Angeklagte nicht mehrfach, also insbesondere 
nicht zu mehreren Freiheitsstrafen verurteilt werden 
(vgl. auch das Urteil des Internationalen Gerichtshofes 
in Nürnberg vom 30. September bis 1. Oktober 1946, 
Abschnitt: Die angeklagten Organisationen, drittletzter 
Absatz). Es ist also dann eine einheitliche Strafe fest
zusetzen. Da der Gesetzgeber der KontrR-Direktive 
Nr. 38 jedoch deren unbeschränkte Anwendung, ins
besondere die Verhängung der ihr vorgeschriebenen 
Sühnemaßnahmen gewollt hat, muß § 73 StGB außer 
Anwendung bleiben. Es muß vielmehr, falls eine Tat 
außer unter Art. Ill A III der KontrR-Direktive Nr. 38 
auch unter ^rt. 6 der Verfassung fällt, eine einheitliche 
Strafe ausgesprochen werden, die sowohl dieser Ver
fassungsbestimmung als auch der KontrR-Direktive 
Nr. 38, insbesondere ihren Vorschriften über Sühne
maßnahmen, gerecht wird.

Dem Angeklegten W. wird die bisherige Strafhaft, 
desgleichen dem Angeklagten Sch. die zwangsmäßige 
Unterbringung kraft öffentlicher Jugendhilfe voll an
zurechnen sein, ebenso beiden Angeklagten die erlittene 
Untersuchungshaft. Die Anrechnung der Unter
suchungshaft ergibt sich aus § 60 StGB. Auch die volle 
Anrechnung der Strafhaft, ohne Rücksicht auf den 
Umwandlungsmaßstab des § 21 StGB, ist nach den 
Grundsätzen, die der 3. Strafsenat des Obersten Ge
richts in dem Urteil vom 12. Februar 1951 — 3 Zst 
8/51 — entwickelt hat und denen der jetzt erkennende 
Senat beitritt, erforderlich.

KontrR.-Befehl Nr. 2.
In Strafverfahren wegen unbefugten Waffenbesitzes 

sind die politischen Motive und das politische Verhalten 
des Angeklagten besonders eingehend zu prüfen. Sie 
sind für die Strafzumessung von entscheidender Be
deutung.

OG, Urt. vom 22. Mai 1951 — 3 Zst 18/51.
Aus den G r ü n d e n :

Das Landgericht hat das Vorleben des Angeklagten 
nur ungenügend erforscht. Es hat sich dabei im wesent
lichen auf persönliche Momente beschränkt, wie die 
Tatsachen, daß die Eltern des Angeklagten seit 1941 ge
schieden sind, daß er mit noch drei schulpflichtigen Ge
schwistern bei seiner Mutter gelebt hat, daß die Mutter 
Fürsorgeunterstützung bezieht und der Aufenthalts
ort des Vaters unbekannt ist.

Feststellungen darüber, wie sich der Angeklagte in 
der Gesellschaft bewegt und wie er sich zu den An
strengungen des deutschen Volkes, durch Arbeit zu 
einem besseren Leben zu gelangen, verhalten hat, fin
den sich nur insoweit, als es heißt, er sei nach drei
jähriger Lehrzeit wegen „Materialmangels“ entlassen 
worden und habe sich mit Gelegenheitsarbeiten einige 
Geldbeträge verdient. Aus seinen Angaben vor der Po
lizei ergibt sich jedoch, daß der Angeklagte, der das 
Elektrikerhandwerk erlernen wollte, die Gehilfen
prüfung nicht bestanden hat. Es liegt der Gedanke nahe, 
daß er nicht wegen „Materialmangels“, sondern man
gels Eignung oder Arbeitseifers entlassen wurde. Auf
klärung in dieser Richtung hätte vom Gericht geschaf
fen werden müssen; dies wäre durch Vorhalt der vom 
Angeklagten in der polizeilichen Vernehmung vom
10. Juli 1950 gemachten und am 18. Juli 1950 vor dem 
Richter bestätigten Angaben möglich gewesen. Nach 
ihnen ist überdies unwahrscheinlich, daß der Ange
klagte arbeitslos hätte bleiben müssen. Vor der Polizei 
hat er am 10. Juli 1950 erklärt: „Von seiten des Arbeits
amtes wurde mir Arbeit im Bergbau angeboten; dort 
wollte ich aber nicht arbeiten und fuhr deshalb nach
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